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Einrichtung eines Grabfeldes für Baumbestattungen auf dem gemeindlichen Friedhof 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis 

   Für (j) Gegen (n) Enth (E) 

1 Ausschuss für Umwelt- und Kli-
maschutz, Mobilität, Energie 

und Nachhaltigkeit 

18.06.2025    

2 Haupt- und Finanzausschuss 03.07.2025    

3 Gemeinderat 10.07.2025    
 
in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  X ja  nein 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Zur Schaffung von Bestattungsmöglichkeiten für Urnen am Fuße von Bäumen werden die 
Grabfelder Baumfeld I und II, entsprechend der der Sitzungsvorlage VO/075/2025 beigefügten 
Planungen, als Wiesenurnenreihengräber bzw. Wiesenurnenwahlgräber gewidmet. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt die notwendigen Arbeiten zur Umsetzung des Grabfeldes für 
Baumbestattungen durchzuführen, so dass ab 2026 dort Beisetzungen stattfinden können. 
 
 
 
Begründung  
 
Auf Antrag der SPD-Fraktion hat der Rat der Gemeinde Havixbeck in seiner Sitzung am 
08.05.2025 beschlossen, das bereits angelegte Baumbestattungsfeld hinter der Ruheinsel I 
für Urnenbestattungen zu widmen und mit einer Hecke einzufassen. 
 
Bereits in der Ratssitzung am 09.12.2021 wurde die Widmung der Baumfelder I und II be-
schlossen (vgl. Sitzungsvorlage VO/122/2021). Eine öffentliche Bekanntmachung sowie eine 
separate Gebührenkalkulation erfolgten jedoch bislang nicht, sodass eine erneute Beschluss-
fassung erforderlich ist. 
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Im neuen Friedhofsteil wurden zwischen den Ruheinseln I und II Amberbäume gepflanzt, um 
zusätzliche Bestattungsmöglichkeiten zu schaffen. Diese Bäume sind inzwischen ausreichend 
herangewachsen, sodass die Fläche nun genutzt werden kann. Ein Baum muss ersetzt wer-
den. 
 
Um die Fläche für Bestattungen zugänglich und würdevoll zu gestalten, sind folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Anlage eines Weges 

 Pflanzung einer Hecke als Abgrenzung 

 Schaffung von Sitzmöglichkeiten 

 Aufstellung einer Stele als Ablagefläche für Grablichter und Gedenkobjekte 
Nach Abschluss dieser Arbeiten können voraussichtlich ab 2026 Bestattungen durchgeführt 
werden. 
 
Für die Bestattungen ist folgende Aufteilung vorgesehen: 

 Baumfeld I (Westen): Wiesenurnenreihengräber 

 Baumfeld II (Osten): Wiesenurnenwahlgräber 
 
Unter den Bäumen können Gedenktafeln (40 x 40 cm) in Form eines fließenden Bandes an-
geordnet werden. Insgesamt entstehen im Bereich der Bauminsel I 73 und im Bereich der 
Bauminsel II 58 Baumbestattungsplätze. 
 
Diese Bestattungsformen sind bereits in der aktuellen Gebührensatzung berücksichtigt; eine 
neue Kalkulation ist daher derzeit nicht erforderlich. Da jedoch eine Überarbeitung der Gebüh-
rensatzung ansteht, wird die Gebühr für diese Bestattungsform in die Neukalkulation aufge-
nommen. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   
 
Die Kosten z.B. für die Anpflanzung der Hecken und die weitere Herrichtung der Grabstellen 
in Höhe von ca. 10.000 € werden soweit möglich noch in diesem Jahr verwendet und ansons-
ten in die Haushaltsplanung 2026 beim Produkt 1302 (Friedhofs- und Bestattungswesen) be-
reitgestellt. 
 
 
 
 
 
Anlagen  
 
Zwei Pläne zur Bauminsel 
Nachhaltigkeitsbogen 
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